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Halbstarre Deckschicht "BITON® N 50" als Dichtschicht in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen  

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 11. Januar 2012. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
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Bescheid vom 5. August 2014 über die Ergänzung 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-74.4-90 vom 11. Januar 2012 

 Z47572.14 1.74.4-26/14

Halbstarre Deckschicht "BITON® N 50" als Dichtschicht in Anlagen zum Lagern, Abfüllen 
und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen

Liste der Flüssigkeiten 

 
 

Anlage 1 

 
 
Liste der Flüssigkeiten, gegen die die halbstarre Deckschicht bei der Verwendung  

− in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Stoffe für    

 die Beanspruchungsstufe "mittel" beim Lagern und 

 die Beanspruchungsstufe "mittel" beim Abfüllen und Umladen 
gemäß  der TRwS 7861 "Ausführung von Dichtflächen" sowie 

− in Abfüllflächen gemäß TRwS 7812 "Tankstellen für Kraftfahrzeuge" und TRwS 7823 "Betankung von 
Schienenfahrzeugen" und Abfüll- und Bereitstellungsflächen gemäß TRwS 7844 "Betankung von Luftfahr-
zeugen" 

flüssigkeitsundurchlässig und chemisch beständig sind. 
 

 Flüssigkeiten 

1 2 

1 Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach DIN EN 15376 

2 Flugkraftstoffe 

3 

− Heizöl EL nach DIN 51603-1 

− ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle 

− ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle 

− Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von 
≤ 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 55 °C 

3b 
Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem Gesamtgehalt 
von max. 20 Vol.-% 

7b Biodiesel nach DIN EN 14214 

 

 
1
 TRwS 786 Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Ausführung von Dichtflächen; DWA-A 786; DWA Deutsche 

Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Oktober 2005 
2
 TRwS 781 Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Tankstellen für Kraftfahrzeuge; ATV-DVWK-A 781; 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; August 2004 
3
 TRwS 782 Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Betankung von Schienenfahrzeugen; DWA-A 782; 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Mai 2006 
4
 TRwS 784 Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Betankung von Luftfahrzeugen; DWA-A 782; DWA Deutsche 

Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; April 2006 
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